
§ 1 Name, Sitz

1) Der Verein führt den Namen ROSENGARTEN-Stiftung  
 – Gemeinsam für Mensch und Tier e.V.
2) Er hat seinen Sitz in 49635 Badbergen.

§ 2 Rechtsform, Geschäftsjahr

1) Der Verein soll im Vereinsregister des Amtsgerichtes  
 Osnabrück eingetragen werden. Nach Eintragung ins  
 Vereinsregister führt er den Zusatz „e.V.“.
2) Das Geschäftsjahr des Vereins ist mit dem Kalender- 
 Jahr identisch.

§ 3 Vereinszweck

1) Der Verein ROSENGARTEN-Stiftung – Gemeinsam für  
 Mensch und Tier e.V. verfolgt ausschließlich und un- 
 mittelbar gemeinnützige oder mildtätige Zwecke im  
 Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“  
 der Abgabenordnung.
2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Tier- 
 schutzes, die Förderung des öffentlichen Gesund- 
 heitswesens sowie die Förderung von Wissenschaft  
 und Forschung. 
3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht  
 durch
 • die Aufklärung und Förderung des allgemeinen Ver-
  ständnisses der Öffentlichkeit für die Bedeutung  
  von Assistenzhunden
  - Signal-, 
  - Warn- (Diabeteswarnhunden, Epilepsiewarnhun-  
  den, Asthmawarnhunden, Schlaganfallwarnhunden),
  - und Assistenzhunden (Autismushunden, De-  
  menzassistenzhunden, LPF Assistenzhunden, Mobi-  
  litätsassistenzhunden, PTBS Assistenzhunden),
 • die Förderung der Anschaffung, Ausbildung und Ver-  
  sorgung eines Assistenzhundes für kranke, körper-  
  lich  oder geistig behinderte Menschen sowie verhal-  

 tensauffällige oder psychisch kranke Menschen
• die Förderung der Erforschung verschiedener Ar- 
 beits weisen und Hilfsmöglichkeiten von Assistenz-
 hunden
• Förderung der Qualitätssicherung in der Ausbildung 
 von Assistenzhunden
4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in  
 erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des  
 Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke  
 verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine  
 Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf  
 keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des  
 Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig  
 hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder  
 juristische Person werden. Bei Minderjährigen ist die  
 Zustimmung des gesetzlichen Vertreters notwendig. 
 Über die Aufnahme entscheidet nach Vorliegen eines  
 schriftlichen Antrags der Vorstand. Eine Ablehnung  
 des Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller  
 nicht begründen. Gegen die ablehnende Entschei- 
 dung kann innerhalb eines Monats Beschwerde zur  
 nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung  
 eingelegt werden.
2) Die Verleihung einer Ehrenmitgliedschaft ist nur nach 
 Beschluss der Mitgliederversammlung möglich.

§ 5 Mitgliedsbeitrag & Mittel für Vereinszwecke

1) Es ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag zu leisten.
2) Die Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrags  
 bestimmt die Mitgliederversammlung durch  
 Beschluss.
3) Die Beitragshöhe kann nach Mitgliedergruppen,  
 soweit dies sachlich gerechtfertigt ist, unterschied- 
 lich festgesetzt werden.
4) Eine Mitgliedsumlage kann durch die Mitglieder- 
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 versammlung beschlossen werden, wenn ein  
 finanzieller Engpass dies erforderlich macht. Die  
 Umlage darf 500 € im Jahr/Mitglied nicht übersteigen.
5) Die Mittel zur Verwirklichung des Vereinszwecks  
 werden darüber hinaus durch regelmäßige Zahlun- 
 gen der ROSENGARTEN GmbH und deren Koopera- 
 tionspartner und  Geschäftskunden gewährleistet. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

1) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod.
2) Die Mitglieder des Vereins sind zum Austritt berechtigt.
3) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Monatsende  
 möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung  
 gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer  
 Frist von zwei Wochen.

§ 7 Ausschluss

1) Der Vereinsausschluss erfolgt durch Beschluss des  
 Vorstands. Ein Vereinsmitglied kann durch den  
 Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen  
 werden, wenn es gegen die Ziele und Interessen des  
 Vereins schwer verstoßen hat, die Voraussetzungen  
 der Satzung nicht mehr erfüllt oder trotz Mahnung  
 mit dem Beitrag für drei Monate im Rückstand bleibt.
2) Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung über  
 den Ausschluss Gelegenheit zur Stellungnahme  
 gegeben werden. Die Ausschlussentscheidung muss  
 begründet werden, es sei denn, dass die Gründe für  
 den Ausschluss dem Betroffenen bekannt und die  
 Ausschließungstatsachen außer Streit sind. Wirksam  
 wird die Ausschlussentscheidung mit der Bekannt- 
 gabe an den Betroffenen. Gegen den Ausschlie- 
 ßungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von einem  
 Monat nach Mitteilung des Ausschlusses Beschwerde  
 eingelegt werden, über die die nächste Mitglieder- 
 versammlung entscheidet.

§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1) Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und  
 Anlagen des Vereins zu benutzen und an allen  
 Veranstaltungen teilzunehmen.
2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Vereinszweck zu 
 fördern und alles zu unterlassen, was das Ansehen  
 des Vereins gefährden könnte. Den Anordnungen der  
 Vereinsorgane ist Folge zu leisten.
3) Die Vereinsregeln sind zu beachten.
4) Jeder Wohnortwechsel ist dem Vorstand sofort  
 anzuzeigen.

§ 9 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:
1) die Mitgliederversammlung,
2) der Vorstand,
3) der Beirat.
Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer 
Vereinsorgane beschließen.

§ 10 Mitgliederversammlung

1) Der Mitgliederversammlung gehören alle Vereinsmit- 
 glieder mit je einer Stimme an.
2) Die Einberufung der Mitgliederversammlung  
 geschieht durch den Vorstand. Die Mitgliederver- 
 sammlung ist mindestens einmal im Kalenderjahr  
 einzuberufen. Die Einberufung erfolgt auch, wenn  
 ein dringendes Vereinsinteresse dies erfordert und  
 mindestens 10 % oder mindestens drei der Mitglieder  
 einen entsprechenden Antrag an den Vorstand  
 stellen. Das Minderheitsverlangen nach § 37 Abs. 1  
 BGB wird nur berücksichtigt, wenn die schriftliche  
 Forderung Zweck und Gründe für die Versammlung  
 aufführt.
3) Die Einberufung geschieht durch Veröffentlichung in  
 Form von Rundschreiben.



 Die Themen der Tagesordnung sind darzustellen. Es  
 ist eine Einberufungsfrist von 14 Tagen einzuhalten.  
 Die Frist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung.

§ 11 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn  
 mindestens ein Drittel aller Vereinsmitglieder anwe- 
 send sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand  
 verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite 
 Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung 
 einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl  
 der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf 
 ist in der Einladung hinzuweisen. Sie wählt aus ihrer  
 Mitte einen Versammlungsleiter.
2) Beschlüsse werden, sofern die Versammlung nicht  
 etwas anderes bestimmt, offen durch Handaufheben  
 mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich- 
 heit gilt ein Antrag als abgelehnt.
3) Bei Beschlüssen über Satzungs- und Zweckänderungen 
 und bei Beschlüssen über die Auflösung des Vereins 
  sind abweichend von (2) 3/4 der in der Mitglieder- 
 versammlung abgegebenen Stimmen erforderlich.
4) Die Mitgliederversammlung kann ganz oder teilweise mit   
 persönlicher Anwesenheit oder virtuell (Videotelefonie, Te-
 lefonkonferenz etc.) abgehalten werden, sofern es von der  
 Mehrheit der Beiräte erwünscht ist. Auch ist eine virtuelle  
 Zuschaltung von einzelnen Beiräten möglich.

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung

1) Die Mitgliederversammlung als das oberste  
 beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für  
 alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben  
 gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereins- 
 organ übertragen worden sind.
2) Die Mitgliederversammlung wählt aus der Reihe der  
 Mitglieder den Vorstand. Gewählt sind die Personen,  
 die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Die Wahl   
 findet per Handzeichen statt.
3) Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder des  

 Vorstands abwählen.
4) Die Mitgliederversammlung entscheidet über  
 Anträge von Mitgliedern, die durch Vorstands- 
 beschluss ausgeschlossen werden sollen.
5) Die Mitgliederversammlung nimmt den jährlich  
 vorzulegenden Geschäftsbericht des Vorstandes  
 und den Prüfungsbericht des Rechnungsprüfers  
 entgegen und erteilt dem Vorstand Entlastung.
6) Die Mitgliederversammlung entscheidet über den  
 vom Vorstand jährlich vorzulegenden Haushaltsplan  
 des Vereins.
7) Die Mitgliederversammlung hat Satzungsänderun- 
 gen und Vereinsauflösungen zu beschließen.
8) Der Mitgliederversammlung sind die Jahresrech- 
 nung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung  
 über die Genehmigung und die Entlastung des 
 Vorstandsschriftlich vorzulegen. Die Mitglieder- 
 versammlung bestellt zwei Rechnungsprüfer, 
 die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand  
 berufenen Gremium angehören und auch 
 nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, 
 um die Buchführung einschließlich Jahresabschluss 
 zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitglieder- 
 versammlung zu berichten. Die Rechnungsprüfer 
 haben Zugang zu allen Buchungs- und Rechnungs- 
 unterlagen des Vereins.
9) Die Mitgliederversammlung entscheidet insbeson- 
 dere auch über
 a) An- und Verkauf sowie Belastung von Grund- 
  besitz
 b) Beteiligung an Gesellschaften
 c) Aufnahme von Darlehen
 d) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den  
   Vereinsbereich
 e) Mitgliedsbeiträge
10) Die Mitgliederversammlung kann über weitere  
 Angelegenheiten beschließen, die ihr vom Vorstand  
 oder aus der Mitgliederschaft vorgelegt werden.

§ 13 Der Vorstand

1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 



 stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister.
2) Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die  
 Mitgliederversammlung auf 3 Jahre gewählt.  
 Scheiden Vorstandsmitglieder vorzeitig aus, so ist  
 eine außerordentliche Mitgliederversammlung un- 
 verzüglich zu einer Ersatzwahl einzuberufen, wenn  
 weniger als 2 Vorstandsmitglieder verbleiben. 
3) Außer durch Tod oder Ablauf einer Wahlperiode  
 erlischt das Amt eines Vorstandsmitgliedes mit dem  
 Austritt oder Ausschluss aus dem Verein, durch  
 Amtsenthebung oder Rücktritt. 
4) Die Mitgliederversammlung kann jederzeit durch  
 Wahl eines neuen Vorstandes den gesamten Vorstand 
 oder ein einzelnes Vorstandsmitglied des Amtes  
 entheben.
5) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich 
 ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an 
 ein verbleibendes Vorstandsmitglied, im Falle des 
 Rücktritts des gesamten Vorstands, an den Schrift- 
 führer zu richten. Die Rücktritterklärung wird jedoch  
 erst 1 Monat nach Eingang wirksam.
6) Die Mitglieder des Vorstandes haben Anspruch auf  
 Ersatz der ihnen entstandenen notwendigen  
 Auslagen und Aufwendungen. Für den Zeitaufwand  
 der Mitglieder des Vorstandes kann die Mitglieder- 
 versammlung eine in ihrer Höhe angemessene  
 Vergütung beschließen.

§ 14 Aufgabenbereich des Vorstandes

1) Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung und  
 Vertretung des Vereins.
2) Er führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung  
 aus und erledigt die ihm durch diese Satzung über- 
 tragenen Aufgaben sowie die Geschäfte der  
 laufenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit. 
 Er hat vor allem folgende Aufgaben:
 a) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und  
   Aufstellung der Tagesordnungen;
 b) Einberufung der Mitgliederversammlung;
 c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederver- 
   sammlung;
 d) Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes 

  Geschäftsjahr; Buchführung; Erstellung eines  
  Jahresberichts;
 e) Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und  
   Ausschluss vonMitgliedern
 f) Berufung der Mitglieder des Beirats.
3) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und  
 außergerichtlich in allen Vereinsangelegenheiten im  
 Sinne des § 26 Abs. 2 BGB.
4) Die Mitglieder des Vorstandes haben Gesamtver- 
 tretungsbefugnis. Der Verein wird durch mindestens  
 2 Mitglieder des Vorstandes vertreten.
5) Der Vorstand ist der Mitgliederversammlung  
 verantwortlich. Er hat der ordentlichen Mitglieder- 
 versammlung einen ausführlichen Bericht über seine  
 Arbeit vorzulegen.

§ 15 Der Beirat

1) Der Beirat besteht aus höchstens fünfzehn Perso- 
 nen. Diese können sowohl Vereinsmitglieder als auch 
 Nicht-Mitglieder sein. 
2) Dem Beirat sollen Personen angehören, die beson- 
 dere Fachkompetenz und Erfahrung im Hinblick auf 
 die Aufgabenerfüllung und den Zweck des Vereins auf- 
 weisen. Der Beirat wird durch den Vorstand berufen.
3) Die Amtszeit der Mitglieder des Beirats beträgt ein  
 Jahr. Wiederberufung ist zulässig. Die Nachfolger  
 vorzeitig ausscheidender Mitglieder des Beirates  
 werden nur für die restliche Amtszeit berufen.  
 Vorstandsmitglieder können nicht zugleich Mit- 
 glieder des Beirats sein.
4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden  
 und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der  
 Beirat tritt bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im  
 Jahr zusammen.
5) Die Beiratsversammlung kann ganz oder teilweise mit   
 persönlicher Anwesenheit oder virtuell (Videotelefonie,  
 Telefonkonferenz etc.) abgehalten werden, sofern es
 von der Mehrheit der Beiräte gewünscht ist. Auch ist   
 eine virtuelle Zuschaltung von einzelnen Beiräten mög-
 lich. 
6) Zu den Sitzungen des Beirats haben alle Vorstandsmit-
 glieder Zutritt, auch das Recht zur Diskussion, aber kein 



 Stimmrecht. Die Vorstandsmitglieder sind von den Sit-  
 zun gen des Beirats zu verständigen.

§ 16 Aufgabenbereich des Beirats

Der Beirat berät, unterstützt und überwacht den Vor-
stand, um den Vereinszweck so wirksam wie mög-
lich zu erfüllen. Seine Aufgaben sind insbesondere: 
a) Empfehlungen für die Verwendung der Vereinsmittel, 
b) Genehmigung der Jahresrechnung, des Jahres- 
 berichts und des Haushaltsplans des Vorstands,
c) Genehmigung des Berichts der Rechnungsprüfer 
 

§ 17 Protokolle

Die Beschlüsse des Vorstands, der Mitgliederversamm-
lungen und des Beirats werden schriftlich protokolliert 
und stehen den Mitgliedern zur Einsicht zur Verfügung. Im 
Protokoll sollen Ort und Zeit der Versammlung sowie das 
jeweilige Abstimmungsergebnis festgehalten werden. Das 
Protokoll ist vom Versammlungsleiter und vom Schriftfüh-
rer zu unterschreiben.

§ 18 Disziplinarstrafen

Der Verein ist berechtigt, gegen Mitglieder die vorsätzlich 
gegen die Satzung, die Hausordnung oder gegen Anord-
nungen der Organe verstoßen, folgende Ordnungsmaß-
nahmen zu verhängen:
1) Verwarnung bzw. Verweis,
2) Ordnungsgelder bis zu einer Höhe von 500 EUR,
3) Sperrung von der Teilnahme am Betrieb bis zu einem  
 Jahr,
4) Ausschluss aus dem Verein gem. § 7 der Satzung.

§ 19 Haftung
 

Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern nicht für 
leicht fahrlässig verursachte Schäden, die die Mitglieder 
bei der Ausübung des Satzungszwecks, bei der Teilnahme 
an Veranstaltungen des Vereins bzw. durch die Nutzung 
von Einrichtungen des Vereins erleiden, für den Fall, dass 
diese Schäden nicht von Versicherungen des Vereins re-
guliert werden.

§ 20 Auflösung und Verwendung des Vereins- 

vermögens

1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind die im Amt  
 befindlichen Vorstandsmitglieder die Liquidatoren.
2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei  
 Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver- 
 mögen des Vereins an den Deutschen Tierschutz- 
 bund e.V., Bonn, der es unmittelbar und ausschließ- 
 lich für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu  
 verwenden hat,
3) Der Vermögensanfall bezieht sich nur auf das  
 restliche, d.h. nach der Liquidation noch übrig  
 gebliebene Vereinsvermögen.

§ 21 In-Kraft-Treten

Diese Satzung ist in der Gründungsversammlung am 18. 
Februar 2017 beschlossenen worden und ist damit in Kraft 
getreten.

Badbergen, den 13. Mai 2021

gez.
Der Vorstand
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